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Anordnung
über die Auflösung von Betrieben des Ministeriums 
für Post- und Fernmeldewesen, Bereich Rundfunk 

und Fernsehen.
Vom 11. April 1962

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission, dem Minister der Finanzen und 
dem Vorsitzenden des Forschungsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik wird folgendes angeordnet:

. 8 1
Mit Wirkung vom 30. November 1961 werden

1. der VEB Funkversuchs werk,
der VEB Anlagenbau für Rundfunk und Fernsehen, 
das Beschaffungsamt für Rundfunk und Fernsehen 
als juristisch selbständige Betriebe im Sinne des § 1 
der Verordnung vom 20. März 1952 über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den Betrieben der volkseigenen 
Wirtschaft (GBl. S. 225) und

2. das Betriebslaboratorium für Rundfunk und Fern
sehen
als juristisch selbständiger Betrieb aufgelöst.

§ 2
(1) Das Funkversuchswerk, der Anlagenbau für Rund

funk und Fernsehen und das Betriebslaboratorium für 
Rundfunk und Fernsehen werden mit Wirkung vom 
1. Dezember 1961 der Deutschen Post als wissenschaft
liches und technisches Zentrum für das Funkwesen un
ter der Bezeichnung: Deutsche Post, Rundfunk- und 
Fernsehtechnisches Zentralamt (RFZ) angegliedert, das 
auch die bisher von den aufgelösten Betrieben verwal
teten Vermögenswerte übernimmt.

(2) Das Beschaffungsamt für Rundfunk und Fernsehen 
wird mit Wirkung vom 1. Dezember 1961 der Deutschen 
Post als Sonderamt unter der Bezeichnung: Deutsche 
Post, Beschaffungsamt für Rundfunk und Fernsehen, 
angegliedert, das auch die bisher von dem aufgelösten 
Betrieb verwalteten Vermögenswerte übernimmt.

(3) Die Deutsche Post, Rundfunk- und Fernsehtech
nisches Zentralamt und die Deutsche Post, Beschaf
fungsamt für Rundfunk und Fernsehen, sind als Son
derämter der Deutschen Post Rechtsnachfolger der auf
gelösten Betriebe.

§3
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezem

ber 1961 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 20. August 

1958 über die Rechtsstellung von Betrieben des Mini
steriums für Post- und Fernmeldewesen, Bereidi Rund
funk und Fernsehen (GBl. II S. 233) außer Kraft.

Berlin, den 11. April 1962

Der Minister für Post- und Fernmeldewesen
I. V.: S e r i n e к 

Staatssekretär

Anordnung Nr. 3* 
über die Abführung der Gewinne und Umlaufmittel 

sowie die Zuführung von Stützungen, sonstigen 
Ausgaben und Umlaufmitteln in der volkseigenen 

Wirtschaft.
Vom 29. März 1962

Zur Ergänzung der Anordnung vom 31. März 1958 
über die Abführung der Gewinne und Umlaufmittel so
wie die Zuführung von Stützungen, sonstigen Ausgaben 
und Umlaufmitteln in der volkseigenen Wirtschaft 
(GBl. II S. 45) wird unter Berücksichtigung der beson
deren Bedingungen der Gewinnrealisierung in den Be
trieben der volkseigenen Bauindustrie in Verbindung 
mit der Anordnung vom 22. Januar 1962 über die Rech
nungslegung für die Bauproduktion (GBl. II S. 88) fol
gendes angeordnet:

§ 1
Der § 11 der Anordnung vom 31. März 1958 über die 

Abführung der Gewinne und Umlaufmittel sowie die

•) Anordnung Nr. 2 (GBl. П 1959 Nr. 11 S. 160)
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